
 
 

 
VERORDNUNG 

 
des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Tulln a. d. Donau, betreffend der Richtlinien für die 
Aufstellung von Plakatständern oder Ankündigungstafeln auf öffentlichem Grund im Gemein-
degebiet von Tulln. 
 
Auf Grund des § 33 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl 1.000-10 in der jeweils geltenden 
Fassung wird verordnet: 
 
 

§ 1 
 
Im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Tulln  wird auf öffentlichem Grund die Aufstellung von 
Plakatständern bzw Ankündigungstafeln erlaubt für 
 

1. Zirkusse an genau festzulegenden Standorten und Zeiträumen 
2. Firmenwerbungen direkt vor deren Geschäftslokalen, und zwar: 

a) ganzjährig bei Warenankündigungen max. eine Tafel A1 Format und 
b) bei Veranstaltungen max. auf eine Dauer von 2 Wochen vor dem Termin 

3. Wegweisertafeln für Veranstaltungen, 1 Tag vor und während der Veranstaltung. 
 
 

§ 2 
 
Die Plakatständer bzw Ankündigungstafeln sind in der Art und Weise aufzustellen, dass weder 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs behindert noch das Ortsbild gestört wird. 
 
 

§ 3 
 
Eine Übertretung dieser Verordnung stellt eine Verwaltungsübertretung dar und wird vom 
Bürgermeister gemäß Art VII Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 
(EGVG 1991) in der jeweils geltenden Fassung bestraft. 
 
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 
 
 
Der Bürgermeister: 
 i.V. Otto Ziegler
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